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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Schuhbauer GmbH 
 

1. Geltungsbereich 
Es gilt deutsches Recht. Nachstehende Bedingungen gelten für alle mit uns getätigten Geschäfte und 
Vereinbarungen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich in Textform ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltslos ausführen. Diese AGB gelten auch 
für zukünftige Geschäfte mit dem Auftraggeber, selbst wenn nicht nochmals ausdrücklich darauf 
hingewiesen wird. 
Die AGB gelten nicht bei Vergaben nach VOB/A oder VOL/A. 
 

2. Angebot und Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher 
Auftragsbestätigung unsrerseits zustande. Bei nur mündlicher oder telefonischer Bestellung gehen 
Übermittlungsfehler oder Missverständnisse zu Lasten des Bestellers. Zeichnungen, Abbildungen, Maße 
oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. 
Weicht der Auftrag des Auftraggebers von unserem Angebot ab, so kommt ein Vertrag in diesem Falle erst 
mit unsrer Bestätigung zustande. Entstehen im Falle einer Auftragsänderung zusätzliche Kosten an, 
erstellen wir ein Nachtragsangebot. Ein Vertrag kommt erst nach Annahme des Nachtragsangebots 
zustande. 
 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, verstehen sich Preise netto zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer und ab Werk. 
Falls nicht anders vereinbart, liefern wir unsere Produkte Industrieverpackt. Abweichende Verpackung nach 
Kundenwunsch wird von uns in Rechnung gestellt. 
Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten angegebenen Preise 30 Tage 
ab deren Datum gebunden. 
 

4. Liefer- und Leistungszeit 
Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindliche Abgangstermine sofern nicht in der Auftragsbestätigung 
nicht anders angegeben. 
Wir sind bei teilbaren Lieferungen zu Teillieferungen und bei entsprechender vorheriger Information auch 
zu vorzeitiger Lieferung berechtigt. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Mitwirkungspflichten des Auftraggebers voraus. 
Wird die von uns geschuldete Leistung durch höhere Gewalt, rechtmäßigen Streik, unverschuldetes 
Unvermögen auf Seiten des Auftragnehmers oder eines seiner Lieferanten sowie ungünstige 
Witterungsverhältnisse verzögert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der 
Verzögerung. Dauert die Verzögerung unangemessen lange, so kann jeder Vertragsteil ohne Ersatzleistung 
vom Vertrag zurücktreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Verpflichtung frei, so kann 
der Besteller hieraus keine Schadensersatz-ansprüche herleiten. 
Kann die Lieferung aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zum vereinbarten 
Termin erfolgen, so geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem ihm die Anzeige über 
die Lieferbereitschaft zugegangen ist. Lagerkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Wir behalten uns 
die Geltendmachung weiterer Verzögerungskosten vor. 

5. Gefahrübergang 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe an den 
Spediteur, Frachtführer oder den sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den 
Auftraggeber über. 
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Wird die Lieferung auf Wunsch des Auftraggebers verzögert, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der 
Versandbereitschaft auf ihn über. 
 

6. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns Pfändungen der Eigentumsvorbehaltsgegenstände unverzüglich in 
Textform anzuzeigen und die Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Der 
Auftraggeber ist nicht berechtigt, die ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände zu veräußern, 
zu verschenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 
Erfolgt die Lieferung für einen vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so dürfen die 
Gegenstände im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung weiter veräußert werden. In diesem 
Falle werden die Forderungen des Auftraggebers gegen den Abnehmer aus der Veräußerung bereits jetzt in 
Höhe des Rechnungswertes des gelieferten Vorbehaltsgegenstandes an uns abgetreten. Bei 
Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich der Auftraggeber gegenüber seinem Abnehmer das 
Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem 
Abnehmer tritt der Auftraggeber hiermit an uns ab. 
Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das Grundstück des 
Auftraggebers eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstückes 
oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Rechnungswertes der 
Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an uns ab. 
Werden die Eigentumsvorbehaltsgegenstände vom Auftraggeber bzw. im Auftrag des Auftraggebers als 
wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon jetzt 
gegen den Dritten oder den, den es angeht, etwa entstehende Forderungen auf Vergütung in Höhe des 
Rechnungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an uns ab.  
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsgegenstände mit anderen Gegenständen 
durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsgegenstände zum Wert der übrigen Gegenstände. 
 

7. Gewährleistung 
Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Im 
nichtkaufmännischen Verkehr können offensichtliche Mängel Gewährleistungsansprüche nur begründen, 
wenn sie innerhalb zwei Wochen von der Auslieferung an in Textform gerügt wurden. 
Bei Verträgen mit Unternehmern, die keine Bauleistung betreffen, beträgt die Gewährleistung ein Jahr. Bei 
Reparaturarbeiten, die keine Bauleistung darstellen, gilt eine Verjährung der Gewährleistung von einem Jahr 
ohne Rücksicht auf die Person des Vertragspartners. Die Regelungen dieses Absatzes gelten nicht, soweit 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit geltend gemacht werden oder soweit der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen 
hat oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat. 
Bei berechtigten Mängelrügen haben wir die Wahl, entweder die mangelhaften Liefergegenstände 
nachzubessern oder dem Auftraggeber gegen Rücknahme des beanstandeten Gegenstandes Ersatz zu 
liefern. Solange wir unseren Verpflichtungen auf Behebung der Mängel nachkommen, hat der Auftraggeber 
nicht das Recht, Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, sofern 
nicht ein Fehlschlagen der Nachbesserung vorliegt. Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
unmöglich, schlägt sie fehl oder wird sie verweigert, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl einen 
entsprechenden Preisnachlass oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Satz 1 gilt nicht bei 
Verbrauchergeschäften über den Bezug beweglicher Sachen. 
Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
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vorausgesetzt sind. Keine Gewährleistung übernehmen wir für solche Schäden, die auf unsachgemäße 
Verwendung, Behandlung, Weiterverarbeitung und Lagerung oder die Nichtbeachtung vorgegebener 
Hinweise über die Behandlung oder Bedienung zurückzuführen sind. 
Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus 
welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder 
sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 
Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht.  
 

8. Eigentums– und Urheberrecht  
An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und Berechnungen behalten wir uns unser Eigentums­ und 
Urheberrecht vor. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder genutzt, vervielfältigt noch dritten Personen 
zugänglich gemacht werden. Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrages unverzüglich 
zurückzugeben. 
 

9. Datenschutz 
Die personenbezogenen Daten unserer Kunden werden von uns zwecks Erfüllung unserer eigenen 
vorvertraglichen und vertraglichen Pflichten sowie zur Vertragsdurchführung in Form von Namen, Adresse 
und Kommunikationsdaten des Geschäfts­ bzw. Wohnsitzes maschinenlesbar gespeichert. Diese 
Datenerhebung und Datenverarbeitung beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Wir sichern zu, diese Daten 
ausschließlich zu eigenen Zwecken zu speichern. Insbesondere werden sie in keiner Weise an 
unberechtigte Dritte zu gewerblichen Zwecken übermittelt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den 
Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Personen, deren Daten wir auf diese Weise erhoben 
und verarbeitet haben, sind berechtigt, bei uns Auskunft darüber zu verlangen, welche sie betreffenden 
Daten bei uns gespeichert sind. Bei Unrichtigkeit der erfassten Daten können diese Personen von uns die 
Berichtigung, bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten verlangen. Auch steht ihnen ein 
Beschwerderecht bei der für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  
 

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, so ist ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäftssitz unseres 
Unternehmens.  
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
 

11. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. Eine unwirksame Regelung gilt als durch eine rechtlich zulässige ersetzt, die 
dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 
 
 


